
















Gesonderte Ausweise und Erläuterungen 
A.  Zuwendungen  (eingezahlte  Mitglieds-  oder  Mandatsträgerbeiträge  oderrechtmäßig erlangte Spenden) natürlicher Personen (§ 24 Abs. 8 i. V. m. §18 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 PartG)Summe der Zuwendungen natürlicher Personen (Einnahmenrechnung, Spalte 1 + Spalte 2 + Spalte 3) .......................................1756,00 €abzüglich nicht  zweifelsfrei  zuzuordnender  Zuwendungen  (z.B.Bagatellspenden aus „Tellersammlungen“ und gemäß § 25 Abs. 2 Nr. 6 zulässige „anonyme“ Spenden) .........................0,00 € 

abzüglich Spenden mittels Bargeld, die den Betrag von 1.000 € übersteigen (§ 25 Abs. 1 Satz 2 PartG) .........................................0,00 €
abzüglich Summe der Zuwendungen natürlicher Personen soweit sie den Betrag von 3.300 € übersteigen ..........................................0,00 €
Summe der Zuwendungen im Sinnevon § 18 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 PartG .......................................................1756,00 €

B. Ausweis der Spenden, Mitgliedsbeiträge (im Rechenschaftsjahr 2016) undMandatsträgerbeiträge  an  die  Partei  oder  einen  oder  mehrere  ihrerGebietsverbände,  deren  Gesamtwert  im  Rechnungsjahr  10.000  €übersteigt (§ 25 Abs. 3 PartG)
Dem Bundesverband der Partei  oder einer oder mehrerer ihrer Gebietsverbändesind  keine  Spenden,  Mitgliedsbeiträge  und  Mandatsträgerbeiträge  zugewandtworden, deren Gesamtwert im Rechnungsjahr 10.000 € übersteigt. Ein entsprechender Ausweis entfällt daher.Ansonsten gab es im Jahr  2016 Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge in Höhe voninsgesamt 1614,00 Euro.










